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Gremium Zuständigkeit
beraten in der Sitzung

am dafür dagegen enthalten

Kreistag Vorpommern-Rügen Entscheidung 27.06.2022

Abbestellung der Gleichstellungsbeauftragten zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt:

Frau Katrin Schmuhl wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Gleichstellungsbeauftragte des
Landkreises Vorpommern-Rügen abberufen.

Stralsund, 9. Juni 2022 gez. Dr. Stefan Kerth
- Landrat –

Beschlussvorlage
Federführender Fachdienst:

FD Organisation/Personal/IT
Vorlagen Nr.:

BV/3/0364

Status: öffentlich
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Begründung:

Gemäß § 41 Kommunalverfassung M-V in Verbindung mit § 14 Abs. 1 der Hauptsatzung des
Landkreises Vorpommern-Rügen bestellt der Kreistag eine hauptamtlich tätige
Gleichstellungsbeauftragte und für den Fall ihrer Verhinderung eine Stellvertreterin.

Am 7. November 2011 wurde Frau Katrin Schmuhl zur Gleichstellungsbeauftragten für den
Landkreis Vorpommern-Rügen durch den Kreistag bestellt. Zuvor hat sie bereits für den
Landkreis Nordvorpommern durch Bestellung die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten
wahrgenommen.

Frau Schmuhl wird mit Zustimmung des örtlichen Personalrates zum nächstmöglichen
Zeitpunkt als Fachgebietsleiterin Gesundheitsförderung/Verwaltung im Fachdienst
Gesundheit weiterbeschäftigt. Dies entspricht ihrem Wunsch auf berufliche
Weiterentwicklung.

Für den Aufgabenwechsel von Frau Schmuhl ist eine Abbestellung als
Gleichstellungsbeauftragte für den Landkreis Vorpommern-Rügen erforderlich.

Diese soll in Abhängigkeit noch wahrzunehmender und begleitender Termine/Themen zum
nächstmöglichen Zeitpunkt erfolgen. Über den genauen Zeitpunkt wird der Kreistag zum
gegebenen Zeitpunkt unterrichtet. Sofern die Abberufung von Frau Schmuhl als
Gleichstellungsbeauftragte erfolgt ist, wird unverzüglich an einer Nachbesetzung
gearbeitet.

Im Hinblick auf die bestellte Stellvertreterin der Gleichstellungsbeauftragten tritt mit der
Abberufung von Frau Schmuhl keine Veränderung ein.

Anlagen:

keine

Finanzielle Auswirkungen: keine haushaltsmäßige Berührung

Gesamtkosten:

Finanzierung
Veranschlagung im
aktuellen Haushaltsplan:

Produkt/Konto:

über- oder
außerplanmäßige Ausgabe:

Deckung erfolgt aus Produkt/Konto:
- MA
- ME

Folgekosten in kommenden
Haushaltsjahren:

Haushaltsjahr:
Haushaltsjahr:
Haushaltsjahr:
Haushaltsjahr:

Bemerkungen:


